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14. Verordnung: Erlassung näherer Vorschriften Ober die Beschaffenheit der Gehsteige und ihrer baulichen Anlagen. 

14. 
Verordnung der Wiener Landesregierung vom 
17. Feber 1981, mit der nähere Vorschriften 
über die Beschaffenheit der Gehsteige und 

ihrer baulichen Anlagen erlassen werden 

Auf Grund des § l 0 Abs. 2 bis 4 und des § 54 
Abs. 1, 4 bis 11 und 13 der Bauordnung für Wien, 
LGBI. für Wien Nr. 11/1930, in der Fassung des 
Landesgesetzes, LGBL für Wien Nr. 18/1976, wird 
verordnet: 

Artikel I 

§ 1. Die Höhenlage, die Breite und die Bauart 
der Gehsteige und ihrer baulichen Anlagen, wie 
Stütz- und Futtermauern, Stufen, Geländer, Ent
wässerungsanlagen, die dazu erforderliche Ausfüh
rung des Unterbaues sowie die Gehsteigauf- und 
·ilberfahrten sind von der Behörde über Ansuchen 
binnen 4 Wochen mit Bescheid bekanntzugeben 
und in der Natur auszustecken, Hiefür sind grund
sätzlich die Bestimmungen des: Bebauungsplanes 
maßgeblich. 

§ 2. Soweit im Bebauungsplan keine Vorschriften 
über die Beschaffenheit der Gehsteige und ihrer 
baulichen Anlagen enthalten sind, sind die Höhen
lage, die Breite und die Bauart der Gehsteige und 
ihrer baulichen Anlagen, die Ausführung des 
Unterbaues sowie die Gehsteigauf- und -überfahr
ten von der Behörde unter Bedachtnahme auf das 
vom Bebauungsplan beabsichtigte örtliche Stadtbild 
und den voraussichtlichen fußgängerverkehr unter 
Berilcksichtigung der Erkenntnisse der technischen 
Wissenschaften und der bisherigen ortsüblichen 
Ausführung nach Maßgabe der folgenden Bestim· 
mungen dieser Verordnung festzulegen. 

S 3. Wenn die Bestimmungen des Bebauungspla
nes und sonstige öffentliche, insbesondere techni
sche Rücksichten nicht entgegenstehen, hat die 
Bekanntgabe so zu erfolgen, daß beim Gehsteig im 
Kreuzungsbereich sowie bei Schutzwegen (§ 2 
Abs. 1 Z 12 der Straßenverkehrsordnung 1960) der 
Niveauunterschled zwischen der Begrenzung des 
Gehsteiges und der definitiven Höhenlage der 
Fahrbahn im Rinnsal auf eine Ulnge von minde
stens 1,50 m nicht mehr als 3 cm beträgL In Aus
nahmefällen, wie bei schmalen Gehsteigen, kleinen 

Bogenradien, Einbautenahdeckungen, kann das 
Maß der abgesenkten Gehsteigbegrenwng bis auf 
1 m reduziert werden. Absenkungen des Gehsteiges 
dürfen hiebei ein maximales Quergefälle von 6% 
und ein maximales Längsgefälle (parallel zum 
Randstein) von 10% nicht überschreiten, 

§ 4. ( 1) Für die Befestigung des Gehsteiges beste
hen folgende Ausführungsarten: 

a) 2 cm dicker Gußasphalt auf 10 cm dickem 
Unterlagsbeton der Güte B 225 und 10 cm 
dicker, mechanisch stabilisierter Tragschichte 
aus korngestuftem Sand~Kies-Gemisch oder 
gebrochenem Gesteinsmaterial; bei Neigun* 
gen über 5% ist der GuJlasphalt 2,5 cm dick 
herzustellen und mit einer Stachelwalze zu 
riffeln; 

b) 2,5 cm dicker Asphaltbeton auf einer 10 cm 
dicken bituminösen Kiestragschichte und 
einer 10 cm dicken mechanisch stabilisierten 
Tragschichte aus korngestuftem Sand-Kies· 
Gemisch oder gebrochenem Gesteinsmate
rlal; 

c) 2,5 cm dicker Asphaltbeton auf einer 10 cm 
dicken mechanisch stabilisierten Tragschichte 
aus korngestuftem Sand-Kies-Gemisch oder 
gebrochenem Gesteinsmaterial; 

d) Natur- und Kunststeinerzeugnisse, bitumi
nöse Decken ua.; 

e) Stufen unter Verv.rendung von Grani~and
steinen, Granitbordsteinen, Granitgroßstei
nen bzw, Granitkleinsteinen. 

(2) Die Befescigung hat zu erfolgen als 
a) Gußasphalt gemäß Abs. 1 lit. a bei Herstel· 

lung endgültiger Gehsteige im Bauland; 
b) Asphaltbeton gemäß Abs. 1 lit. b bei Herstel

lung endgültiger Gehsteige im Kleingartenge
biet, Parkschutzgebiet und Ausstellungsge
lände (einfachste Ausführung); 

c) Asphaltbeton gemäß Abs. 1 lit. c bei Hersrel· 
lung von Gehsteigen in vorläufiger Bauart; 

d) Natur- und Kunststeinerzeugnisse, bitumi
nöse Decken ua. gemäß Abs. 1 lit. d bei Her
stellung endgültiger Gehsteige in Verkehrs
flächen oder Teilen von solchen, die vorwie
gend dem FuJlgängerverkehr vorbehalten 
sind, wie Fußgängerzonen, Spielstraßen, in 
Schutzzonen und in Gebieten, die in ein 
beabsichtigtes örtliches Stadtbild eingeglie
dert werden sollen; 
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